
92
[1635 April 13 . ] B

ARTIKEL BETREFFEND DIE REVISION DER STATUTEN DER LANDVOGTEI[DES
MAGGIATALES] UND DEREN CAMERA

Die nachgenannten Punkte seien sowohl der Camera als auch den
reg . Orten nachteilig:
Erstens , "das ein landtvogt iemandt solle , vachten " [Kontrolle

von Mass und Gewicht ] .

2 . Bei "Conficationes " möge der halbe Teil den Erben und der ande¬
re halbe Teil der Landschaft zufallen , die Camera hingegen gar
nichts erhalten.

3 . Die Gewalt , die Banditen zu "liberieren ",behalte sich der
Landrat vor.

4 . Der Landvogt solle keine Macht haben , einen Delinquenten zu be¬
strafen , "obglich wol er cognition körnen aber nit under ihme



ufgelauffen nach geschechen , hiemit das übel nit vermitlet nit

werde abgestrafft " .

Kopie , von Landvogt Ulrich Dulliker als Beilage zu AH 20/93
AH 20 , 156 - Blatt 156V leer
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